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Zitat von Susannea

Darf ich mal kurz fragen, warum bei Personalversammlungen der Schulleiter nicht
anwesend sein soll, bei uns ist dies oft der Fall, denn auch Schulleiter gehören zum
Personal und einige sind sogar in der Gewerkschaft (und gehen dann auch deren Wege
mit).

Also, in Bayern ist es so, dass der Schulleiter ("Leiter der Dienststelle") tatsächlich an der
Personalversammlung teilnehmen darf. Aus anderen Bundesländern weiß ich, dass er nur auf
explizite Einladung des PR teilnehmen darf - mit wenigen Ausnahmen (PV zum
Tätigkeitsbericht; PVs, die der SL selbst einberuft). Die erweiterte Schulleitung hat hingegen
meist ein Recht auf Teilnahme. Wie das bei euch geregelt ist, findest du im
Personalvertretungsgesetz deines Bundeslandes.

In der Praxis war es bislang aber tatsächlich an allen Schulen, die ich kenne, so, dass der
Dienststellenleiter selbst prinzipiell nicht auf PVs gegangen ist - außer eben er wurde vom PR
expliziz gebeten, um beispielsweise zu einem Thema Stellung zu nehmen oder so.
Das gibt dem Personal die Möglichkeit, sich mal frei auszutauschen.

Anders sind meine Erfahrungen bei der erweiterten Schulleitung. Da habe ich schon alles erlebt.
Von freiwilliger Nicht-Teilnahme bis hin zum wörtlichen Mitschreiben, um später der
Schulleitung doch so genau wie möglich zu berichten, wer was gesagt hat. So ein Verhalten ist
aber in höchstem Maße unsouverän und zeugt nicht gerade von Leitungsqualitäten. Deshalb
haben wir an meiner alten Schule auch mal einen entsprechenden langhaltigen Konflikt mit der
erw. Schulleitung bzgl. ihrer Rolle im Kollegium ausgefochten.
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